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Allgemeines

Geméal § 71b Abs. 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) sind die im Eingliederungstitel
zugewiesenen Mittel so zu bewirtschaften, dass eine Bewilligung und Erbringung der einzelnen Leis-
tungen im gesamten Haushaltsjahr gewéahrleistet ist.

Aktuell wurde noch kein Bundeshaushalt flir 2025 beschlossen, so dass noch keine finale Mittelzutei-
lung erfolgt ist.

Nach den vorlaufigen Planansatzen des BMAS vom August 2025 werden dem JC Freiburg unter der
Berlicksichtigung der Umschichtung in den Verwaltungshaushalt rund 6,72 Mio. Euro zur Verfliigung
stehen.

Diese Weisungen stehen in einem engen Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung unseres
Jobcenters, geben den Mitarbeitenden Orientierung und tragen damit einem effizienten und effektiven
Mitteleinsatz der aktiven Leistungen nach dem SGB Il Rechnung. Unterjahrige Anderungen der Mittel-
situation im EGT oder aktuelle Entwicklungen des Arbeitsmarktes fihren ggf. zu kurzfristigen Anpas-
sungen.

Um durch den Einsatz der Mittel den gro3tmdéglichen Effekt auf dem Arbeitsmarkt zu erzielen, werden
die folgenden verbindlichen Weisungen und Férdereinschrankungen (Ermessen) festgelegt.

Generelle Regelungen

1.1 Ermessen (-Ausubung)

Eine Ermessensausiibung kann nur in der Entscheidung des Einzelfalles erfolgen. Es muss gewahr-
leistet und erkennbar sein, dass Besonderheiten des Einzelfalles Berucksichtigung finden. Soweit es in
besonders gelagerten Einzelfallen (atypische Falle) notwendig ist, von den in der Anlage aufgefiihrten
Regelungen abzuweichen, ist dies ausfihrlich schriftlich zu begriinden, in der Kundenhistorie in VerBIS
zu dokumentieren und von der zustandigen Teamleitung zu verantworten (und damit in der eAkte durch
einen Verflgungspunkt abzeichnen zu lassen). Entscheidungen sind zu den leistungsbegriindenden
Unterlagen (eAkte) zu nehmen. Die im SGB Il und SGB IIl normierten gesetzlichen Héchstgrenzen diir-
fen dabei nicht tberschritten werden.

Das Malinahmebiro kann bei Bedarf eine Hilfestellung zur Entscheidungsfindung geben, nicht aber die
Verantwortung fur die getroffene Entscheidung Ubernehmen.

1.2 Sofortangebot gemald § 3 Abs. 2 Satz 1 SGB |l

Bereits unverzuglich nach der Beantragung und vor einer rechtswirksamen Bewilligung von Biirgergeld
besteht die Méglichkeit notwendige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem ersten Abschnitt
des Dritten Kapitels im Rahmen eines ,Sofortangebotes” zu gewéhren.

1.3 Kostenibernahme von Eingliederungsleistungen bei Umzug in
einen anderen Jobcenter-Bezirk oder einen Landkreis

Bei Umzug des elLb ist die Absprache zu bereits initiierten oder geplanten Unterstiitzungsleistungen
zwischen den Beratungsfachkraften vom abgebenden und aufnehmenden Jobcenter sicherzustellen.
Die eingeleitete Integrationsstrategie sollte bedarfsorientiert weitergefiihrt werden.
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Ist der Umzug des eLb vor dem leistungsbegriindenden Ereignis (z.B. Arbeitsaufnahme, Beginn Reha-
Ausbildung, Beginn Selbsténdigkeit usw.) in einen anderen JC-Bezirk absehbar, muss vor einer Ent-
scheidung das aufnehmende Jobcenter kontaktiert werden.

Die Zustandigkeiten fir die einzelnen Eingliederungsleistungen bei Umzug sind verbindlich anzuwen-
den.

Fur folgende Leistungen bleibt die Zustandigkeit der finanziellen Kosteniibernahme beim abge-
benden JC, sobald ein Bescheid zur Forderleistung erstellt wurde:

EGZ
EQ

AVGS
Bei AVGS stellt bereits die Gutscheinausgabe eine Zusicherung der Kostenibernahme dar.

Fur folgende Leistungen geht die Zustéandigkeit der finanziellen Kostentibernahme auf das auf-
nehmende JC Uber:

MAT Vergabe

VB (nach Umzug entstehende Kosten: z.B. weitere Raten flr Fuhrerschein, Fahrkosten VG usw.)
TaAM nach §16i

EvL nach §16e

MAG

Schlussbestimmungen

Diese Geschéaftsanweisung tritt ab sofort in Kraft.
Die GA 03/2025 mit Stand 01.03.2025 wird mit in Kraft treten dieser GA aufgehoben.

Die FUhrungskréfte sind gehalten, innerhalb ihres Geschaftsbereiches auf die Einhaltung der getroffe-
nen Regelungen zu achten.

Die Beauftrage fur den Haushalt (BfdH) wurde entsprechend den Weisungen der HBest und des 844f
SGB Il beteiligt und hat ihre Zustimmung erteilt.

Tobias Wilde

Geschaftsfuhrer
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Anderungshistorie

Stand: 01.07.2025

(ESG)

Nummer Datum Kapitel Seite Anderung
A1 Einaliederunaszu- Anderung der Forderdauer von max. 3
1 01.07.2025 Schussg g 7 | auf max. 6 Monate und der Férderhohe
von max. 30% auf max. 50%
B 4.2 Aktivierungs- Die stringente .Vorgabe von max.. 10
: UE wurde dahingehend aufgeweicht,
und Vermittlungsgut- dass im Aushahmefall, mit Zustim-
2 01.07.2025 | schein — MaRnahmen 28 o .
. i mung der Teamleitung, auch ein AVGS
bei einem Trager mit bis zu max. 25 UE ausgehandigt

(MAT mit AVGS) : g 9
werden kann.

Die ganzheitliche Betreuung wird
rundsétzlich in eigener Zustandigkeit

B 4.3 Ganzheitliche guurch ef[zlkllrt IEineIg ZuweisLtjm rr:gtells

3 01.07.2025 | Betreuung (Coaching 29 9 ) 9 .

§ 16k SGB II) AVGS kann nur erfolgen, wenn die Ka-
pazitaten der Coaches im Team 418 er-
schopft sind.

B 7.1 Einstiegsgeld Die Forderdauer wird von 6 auf 12 Mo-

4 01.07.2025 (ESQ) fur eine sgmal— 32 nate erhoht. Eine Degression erfolgt
versicherungspflich- nach 6 Monaten anstatt nach 3 Mona-
tige Beschéftigung ten

o 7.2 Enstogaol e s 2o

5 01.07.2025 | fiir Selbststandige 33 ' 9 9

nach 6 Monaten anstatt nach 3 Mona-
ten

Ermessenslenkende Weisungen




Regelungen zu den einzelnen aktiven Leistungen nach dem
SGBII

A Leistungen an Arbeitgeber

1 Eingliederungszuschuss (EGZ)

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage
8§ 16 Abs. 1 SGB I1i.V.m. 88 88 und 89 SGB llI

Voraussetzung:
Arbeitgeber mit Betriebssitz in Deutschland stellt eine/n Bewerber/in mit Vermittlungshemmnissen, die

in der Person des/der Bewerbers/in liegen, ein. Das Beschaftigungsverhéltnis muss sozialversiche-
rungspflichtig sein.

Férderumfang:
Maximale Férderhdhe Maximale Forderdauer (Monate)
50% 6 Monate

des beriicksichtigungsfahigen Arbeitsentgeltes. Jeweils unter Beachtung der Nachbeschéftigungs-
frist. Diese entspricht der Férderdauer.

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Die Hohe des EGZ orientiert sich an der Minderleistung des/der Bewerbers/in im Verhaltnis zu eine/r
eingearbeiteten Mitarbeiter/in (z.B. der AG teilt mit, dass der/die Bewerber/in nur 80% der geforderten
Leistung erbringt, dann betragt die Hohe 20%). Sofern wahrend der Einarbeitung ein reduziertes Ar-
beitsentgelt gezahlt wird (Fragebogen AG!), kann davon ausgegangen werden, dass die Minderleis-
tung dadurch ausgeglichen wird und eine Férderung deshalb abzulehnen ist!

Die Dauer des EGZ orientiert sich an der langeren Einarbeitungszeit, die der/die Bewerber/in im Ver-
haltnis zu anderen neu eingestellten Mitarbeitenden bendtigt. Die betriebstibliche Einarbeitungszeit ist
nicht forderfahig und von der individuellen Einarbeitungszeit abzuziehen.

Eine Entscheidung Uber die Minderleistung und damit Gber die Férderh6he kann erst nach Einreichen
des zentralen Vordrucks (,EGZ Fragebogen Férdervoraussetzungen SGB 1) erfolgen.

Bei Forderung PDL ist dem AG zusétzlich das Hinweisblatt EGZ Zeitarbeit auszuhandigen.

Forderausschlisse 8§ 92 SGB 11l sind zu beachten, auch bei vorheriger Ausiibung Bundesfreiwilligen-
dienst beim selben AG.

Sollte der Arbeitsvertrag vor Antragstellung EGZ geschlossen worden sein, ist gesondert zu begriin-
den warum EGZ dennoch erforderlich ist.
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Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen Fortsetzung
Sonderfall Personaldienstleister (PDL):

Forderung gekoppelt an Tatigkeit bei Entleihfirma (diese muss fur 1. Einsatzort eine Arbeitsplatzbe-
schreibung abgeben; Forderung nur méglich, wenn dem Verleiher finanziell ein Nachteil entsteht)

Entleiher wurden glinstigere Konditionen eingeraumt als tblich oder
Verleiher beteiligt sich an notw. Qualifizierungen oder
Verleiher beteiligt sich an Einarbeitung oder

Verleiher begleitet Arbeitnehmer durch eigenes Personal und unterstiitzt intensiv Wechsel des Ent-
leihbetriebes oder der Tatigkeit muss im Rahmen der Mitwirkungs- und Nachweispflicht durch PDL
mitgeteilt werden. Bei jedem Wechsel muss Minderleistung erneut geprift werden. Keine Férderung
in entleihfreien Zeiten.

Hinweise zur Dokumentation

Fur den Antragsversand durch 432 wird zuséatzlich zum EGZ-Forderfragebogen das EGZ-Datenblatt
(lokale Vorlage) benétigt. Nach Eingang des EGZ Antrages + Arbeitsvertrag erfolgt in CoSach die
Stellungnahme Uber die Registerkarte ,Férderung entscheiden® durch die BFK.

Die Dokumentation in VERBIS muss zwingend Aufschluss geben Uber:

Notwendigkeit und Auswahl von EGZ; die grundlegenden Férdermerkmale ,erschwerte Vermittlung
und Minderleistung” die zu erwartende Minderleistung und die danach festgesetzte Hohe und Dauer
des EGZ

Weiterfuhrende Arbeitshilfen  Fachliche Weisungen EGZ internes Verfahren EGZ JC FR EGZ
Arbeitshilfe

Ermessenslenkende Weisungen


https://www.baintranet.de/011/004/011/012/Documents/Weisung-202412002-Anlage.pdf
file://///Dst.baintern.de/dfs/617/Ablagen/D61706-JC-FR/04_Verwaltung/010_Verwaltungsteams/02_Team_432/04_Maßnahmen+Leistungen/03_EGZ/02_Verfahren/220315_JC_FR_EGZ-Verfahren.pdf
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Documents/Arbeitshilfe-EGZ.xlsx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Documents/Arbeitshilfe-EGZ.xlsx

1.1 EGZ Schwerbehinderte und sonstige Behinderte

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
816 Abs. 1 SGB Il1i.V.m. § 90 Abs.1 SGB Il

Voraussetzungen:

Arbeitgeber mit Betriebssitz in Deutschland stellt einen Menschen mit Behinderung, Schwerbehin-
derung oder sonstiger Behinderung mit Vermittlungshemmnissen, die in der Person des/der Bewer-
bers/in liegen, ein.

Férderumfang:
e Hohe: bis zu 50%

e Dauer: bis zu 12 Monaten

Jeweils unter Beachtung der Nachbeschaftigungsfrist. Diese entspricht der Férderdauer und be-
tragt langstens 12 Monate.

Eine daruberhinausgehende Forderung ist in begriindeten Einzelféllen nach Ricksprache und Be-
statigung der Teamleitung maglich.

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

e Definition Behinderung nach § 19 SGB llI: Menschen, deren Aussichten, am Arbeitsleben
teilzuhaben oder weiter teilzuhaben, wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung im Sinne von
§ 2 Abs. 1 des SGB IX nicht nur voriibergehend wesentlich gemindert sind und die deshalb Hil-
fen zur Teilhabe am Arbeitsleben bendtigen, einschlie3lich Menschen mit Lernbehinderungen.
(Achtung: Feststellung erfolgt ausschlieB3lich Giber Reha-Beratung der AA)

o Definition Schwerbehinderung nach § 2 SGB IX: Menschen bei denen ein Grad der Behin-
derung von wenigstens 50 vorliegt

Hinweise zur Dokumentation

Fir den Antragsversand durch 432 wird zusatzlich zum EGZ-Forderfragebogen das EGZ-Daten-
blatt (lokale Vorlage) benotigt. Nach Eingang des EGZ Antrages + Arbeitsvertrag erfolgt in CoSach
die Stellungnahme Uber die Registerkarte ,Férderung entscheiden® durch die BFK.

Die Dokumentation in VERBIS muss zwingend Aufschluss geben Uber:

¢ Notwendigkeit und Auswahl von EGZ;

o die grundlegenden Férdermerkmale ,erschwerte Vermittlung und Minderleistung®

o die zu erwartende Minderleistung und die danach festgesetzte Hohe und Dauer des EGZ ge-
ben.

Weiterfihrende Arbeitshilfen Fachliche Weisungen EGZ internes Verfahren EGZ JC FR EGZ Arbeitshilfe
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https://www.baintranet.de/011/004/011/012/Documents/Weisung-202412002-Anlage.pdf
file://///Dst.baintern.de/dfs/617/Ablagen/D61706-JC-FR/04_Verwaltung/010_Verwaltungsteams/02_Team_432/04_Maßnahmen+Leistungen/03_EGZ/02_Verfahren/220315_JC_FR_EGZ-Verfahren.pdf
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Documents/Arbeitshilfe-EGZ.xlsx

1.2 EGZ fir besonders betroffene schwer behinderte Menschen

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8§ 16 Abs. 1 SGB I1i.V.m. § 90 Abs.2 SGB IlI

Voraussetzungen:

Arbeitgeber stellt einen“ besonders betroffenen” schwerbehinderten Menschen (§ 187 Abs. 1 Nr. 3
SGBIX) oder ein/e deren gleichgestellte/n Bewerber/in mit Vermittlungshemmnissen die in der Per-
son des/der Bewerbers/in liegen, ein

Férderumfang:
e Hohe: bis zu 60 %

e Dauer: bis zu 24 Monate

Bei besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben,
kann die Foérderdauer bis zu 48 Monate betragen (jahrliche Degression 10%).
Eine Degression darf nicht innerhalb der ersten 24 Férdermonate erfolgen.

Hinweis: keine Nachbeschaftigungsfrist!

Eine daruberhinausgehende Forderung ist in begriindeten Einzelfallen nach Ricksprache und Be-
statigung der Teamleitung moglich.

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

o Definition ,besonders betroffen®: schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 187 Absatz 1
Nummer 3 Buchstabe a bis d SGB 1X und ihnen nach § 2 Absatz 3 SGB IX von den Agenturen
fur Arbeit gleichgestellte behinderte Menschen, deren Vermittlung wegen in ihrer Person liegen-
der Grunde erschwert ist.

o Die Arbeitshilfe EGZ enthélt neben der Darstellung der besonderen Férderkonditionen eine
Ubersicht tiber den Personenkreis, der von § 90 Abs. 2 SGB Il erfasst wird.

Hinweise zur Dokumentation

Fur den Antragsversand durch 432 wird zuséatzlich zum EGZ-Férderfragebogen das EGZ-Datenblatt
(lokale Vorlage) bendtigt. Nach Eingang des EGZ Antrages + Arbeitsvertrag erfolgt in CoSach die
Stellungnahme Uber die Registerkarte ,Férderung entscheiden® durch die BFK.

Die Dokumentation in VERBIS muss zwingend Aufschluss geben Uber:

¢ Notwendigkeit und Auswahl von EGZ;

e die grundlegenden Férdermerkmale ,erschwerte Vermittlung und Minderleistung*

e die zu erwartende Minderleistung und die danach festgesetzte Hohe und Dauer des EGZ geben

Weiterfiihrende Arbeitshilfen Fachliche Weisungen EGZ internes Verfahren EGZJC FR EGZ Arbeitshilfe
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https://www.baintranet.de/011/004/011/012/Documents/Weisung-202412002-Anlage.pdf
file://///Dst.baintern.de/dfs/617/Ablagen/D61706-JC-FR/04_Verwaltung/010_Verwaltungsteams/02_Team_432/04_Maßnahmen+Leistungen/03_EGZ/02_Verfahren/220315_JC_FR_EGZ-Verfahren.pdf
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Documents/Arbeitshilfe-EGZ.xlsx

2 Einstiegsqualifizierung (EQ)

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
816 Abs. 1 SGB Il i.V.m. § 54a SGB Il

Voraussetzungen:

Arbeitgeber fuhrt mit der/dem Ausbildungssuchenden eine betriebliche EQ durch, wenn diese/r

o aufgrund eingeschrankter Vermittlungsperspektiven noch keine Ausbildungsstelle gefunden hat,
e noch nicht in vollem MaRe lber die erforderliche Ausbildungsreife verfligt,

e lernbeeintrachtigt und/oder sozial benachteiligt ist.

Fdrderumfang:
e Hohe: 276,- € mtl. Zuschuss zur Praktikumsvergutung sowie 142,- € mtl. pauschalierter Anteil
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag

e Dauer: 6-12 Monate

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

e Das ,Praktikum zur Ausbildung® dient der Verbesserung der Chancen auf eine betriebliche Aus-
bildungsstelle. ELb sollen im Anschluss an eine EQ vom Betrieb bestenfalls in ein — verkiirztes —
Ausbildungsverhaltnis Gbernommen werden

e vorrangig Férderung Ausbildungssuchender U 25, in begriindeten Fallen oder bei gefliich-
teten Menschen auch U25

e AG schlief3t mit dem/der ,Praktikanten/in“ einen EQ-Vertrag ab, welcher bei der zustandigen be-
rufsstdndischen Kammer anzuzeigen ist

Hinweise zur Dokumentation

Uber die BK-Vorlagen ist die ,EQ Checkliste SGB II“ zu verwenden

Weiterfiihrende Arbeitshilfen Information fir AG  Ablaufschema EQ Fachliche Weisungen EQ
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https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013244.pdf
file://///Dst.baintern.de/dfs/617/Ablagen/D61706-JC-FR/04_Verwaltung/010_Verwaltungsteams/02_Team_432/04_Maßnahmen+Leistungen/17_EQ/02_Verfahren/230308_JC_FR_Ablaufschema%20EQ.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/011/006/Documents/Weisung-202406002-Anlage.pdf

3 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (EVL)

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:

§16e SGB I

Voraussetzungen:

Arbeitgeber stellt einen langzeitarbeitslosen eLb (mindestens 2 Jahre arbeitslos) ein.

Férderumfang:

Hohe: 1. Jahr 75%, 2. Jahr 50% des berlcksichtigungsfahigen Arbeitsentgelts

Dauer: 2 Jahre (keine Nachbeschéaftigungspflicht)

Coaching fir 816e Falle:

Ganzheitliche beschéftigungsbegleitende Betreuung (Coaching) wahrend der gesamten Foérder-
dauer.

In den ersten 6 Monaten hat der Arbeitgeber den/die Arbeitnehmer/in hierfir unter Fortzahlung des
Arbeitsentgelts freizustellen.

Die Betreuung erfolgt durch eine/n Coach/in das Jobcenter Freiburg

Erganzende Férderung von Qualifizierungsmaflinahmen des SGB Il bei Vorliegen der Férdervoraus-
setzungen maglich.

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Der Arbeitsvertrag darf zum Zeitpunkt der Forderentscheidung noch nicht vorliegen. Die Forderent-
scheidung muss kausal flr den Abschluss des Arbeitsvertrags sein.

Vor Abschluss des Arbeitsvertrages erfolgt eine Zusicherung an den Arbeitgeber. Bei Bewilligung der
Forderleistung wird der eLb dem Arbeitgeber und der ganzheitlichen beschéaftigungsbegleitenden Be-
treuung zugewiesen.

Eine Forderung im Rahmen des Vermittlungsbudgets nach § 44 SGB Il und des Einstiegsgeldes
gemal 816 b SGB Il sowie von Rehabilitanden/innen in Fremdkostentragerschaft ist ausgeschlossen.

Hinweise zur Dokumentation

Die Feststellung der Zustandigkeit, der persénlichen Zugangsvoraussetzungen, die Voraussetzungen
des Arbeitsverhéltnisses, die Ausschlusstatbestdnde und die im Rahmen der pflichtgeméaflen Ermes-
sensausibung getroffene Entscheidung sind von der zustandigen BFK in CoSach (Férderung ent-
scheiden) nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Fortschritte und Ergebnisse des Coachings sind vom zustéandigen Coach in VerBIS nachvollzieh-
bar zu dokumentieren.

Die BK-Vorlagen fur die Antragstellung der Arbeitgeber, die Zuweisung des elLb, die Berechnung des
LKZ und der Bewilligungsbescheid sind zu verwenden.

Weiterfihrende Arbeitshilfen Fachliche Weisung EVL
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4 Teilhabe am Arbeitsmarkt (TaAM)

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:

8§16 i SGB Il

Voraussetzungen:

ELb kénnen einem Arbeitgeber zugewiesen werden, wenn

sie das 25. Lebensjahr vollendet haben,

sie fiir insgesamt mindestens sechs Jahre innerhalb der letzten sieben Jahre Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach diesem Buch erhalten haben,

sie in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig sozialversicherungspflichtig oder geringfiigig beschaftigt
oder selbstandig tatig waren und

fur sie Zuschiisse an Arbeitgeber noch nicht fiir eine Dauer von funf Jahren erbracht worden sind
bereits flr einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten eine ganzheitliche Unterstiitzung erhalten
haben.

Abweichend kann eine erwerbsfahige leistungsberechtigte Person, die in den letzten finf Jahren
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach diesem Buch erhalten hat, einem Arbeitgeber
zugewiesen werden, wenn sie in einer Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einem minderjéhrigen
Kind lebt oder schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches ist.

§16e a.F. SGB Il und das Bundesprogramm ,Soziale Teilhabe“ sind anschlussfahig zu § 16i SGB |l
unter Bertcksichtigung der bisherigen Férderdauer und -héhe und soweit die Person bei der Zuwei-
sung noch sehr arbeitsmarktfern ist.

Forderumfang fir 816i Falle:

Gefordert werden sozialversicherungspflichte Arbeitsverhéltnisse (ohne Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung) bei allen Arbeitgebern.

Hohe: 1. und 2. Jahr 100%, ab dem 3. Jahr Degression von jahrlich 10% (100%-100%-90%-80%-70%).
Der Lohnkostenzuschuss bemisst sich nach dem aktuellen gesetzlichen Mindestlohn. Wird vom Ar-
beitgeber ein Tarifvertrag oder eine kirchliche Arbeitsrechtsregelung angewandt berechnet sich der
Zuschuss auf Grundlage des Tarifvertrags oder der kirchlichen Arbeitsrechtsregelung. Das tarifliche
Arbeitsentgelt ist auch dann Grundlage der Férderung, wenn Arbeitsvertrage nur auf diejenigen Rege-
lungskomplexe eines Tarifvertrags zum Arbeitsentgelt Bezug nehmen. Voraussetzung bleibt das es
sich um einen fachlich einschlagigen Tarifvertrag handelt.

Dauer: 5 Jahre.

Befristung des Arbeitsvertrags bis zu einer Dauer von finf Jahren, einschliel3lich einmaliger Verlange-
rung zulassig.

Coaching fur 816i Falle:

Ganzheitliche beschaftigungsbegleitende Betreuung (Coaching) wéahrend der gesamten Forder-
dauer.

In den ersten 12 Monaten hat der Arbeitgeber den/die Arbeithehmer/in hierfir unter Fortzahlung des
Arbeitsentgelts freizustellen.

Die Betreuung erfolgt durch eine/n Coach/in das Jobcenters Freiburg.

Weiterbildung fiir §16i Falle:

Eine Ubernahme von erforderlichen Kosten fiir eine WeiterbildungsmaRnahme sind bis zu einer Héhe
von 3.000,- Euro mdglich.

Eine Zulassung nach AZAYV ist weder fir den Trager noch fur die MalBnahme erforderlich. Eine Qualifi-
zierung nach AZAV soll vorrangig in die Entscheidungsmatrix zur Prifung der Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit einfliel3en.

Die Weiterbildung liegt auch bei entfallender Hilfebedirftigkeit beim Jobcenter Freiburg.

Ermessenslenkende Weisungen 13



Hinweis zu ermessenslenkenden Weisungen

Der Arbeitsvertrag darf zum Zeitpunkt der Férderentscheidung noch nicht vorliegen. Die Forderent-
scheidung muss kausal fiir den Abschluss des Arbeitsvertrages sein.

Nach Abschluss des Arbeitsvertrages wird der eLb dem Arbeitgeber mit Rechtsfolgebelehrung nach
8§31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB Il fuir eine zumutbare Arbeit zugewiesen.

Nach Abschluss des Arbeitsvertrages wird der eLb zur MaBnahme zur ganzheitlichen beschéfti-
gungsbegleitenden Betreuung zugewiesen.

Eine Foérderung im Rahmen des Vermittlungsbudgets 844 SGB Ill und des Einstiegsgeldes 816 b
SGB Il ist ausgeschlossen.

Erforderliche Kosten zur Anbahnung oder Aufnahme einer nach §16i SGB Il geférderten Beschafti-
gung koénnen aus der Freien Forderung nach 8§ 16f ibernommen werden. Siehe hierzu Hinweise zu
§ 16f SGB Il auf Seite 34.

Eine Forderung von Rehabilitanden/innen in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Voraus-
setzungen nach vorheriger Riicksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams mdglich.

Hinweise zur Dokumentation

Die Feststellung der Zustandigkeit, der persdnlichen Zugangsvoraussetzungen, die Voraussetzungen
des Arbeitsverhéaltnisses, die Ausschlusstatbestande und die im Rahmen der pflichtgemalien Ermes-
sensauslibung getroffene Entscheidung zu sind von der zustandigen BFK in CoSach (Férderung ent-
scheiden) nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Fortschritte und Ergebnisse des Coachings sind von der/dem zusténdigen Coach/in in VerBIS
(Kundenhistorie) nachvollziehbar zu dokumentieren.

Weiterfilhrende Arbeitshilfen: Fachliche Weisung TaAM
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B Leistungen an Arbeitnehmer

Allgemeiner Hinweis fur alle VB Forderfalle

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:

8§16 Abs. 1 SGB Il i.V.m. § 44 SGB Il

Voraussetzungen:

Anbahnung oder Aufnahme einer in der Arbeitslosenversicherung versicherungspflichtigen Be-
schéaftigung oder Ausbildung.

Leistungen aus dem VB auch fir die Anbahnung und Aufnahme einer schulischen Berufsausbil-
dung méglich

Keine Forderung bei Beamten/innen (Referendariat) oder schulischen Ausbildungen (Studium,
BK)!

Zur Anbahnung gehdren mitunter auch alle Aktivititen die mittelbar die Aufnahme eines versiche-
rungspflichtigen Beschéftigungsverhaltnisses unterstiutzen. Dazu kann zunéchst auch der Abbau von
vermittlungsrelevanten Hemmnissen zahlen.

Beispiele:

Kosten fur Bewerbungen

Reisekosten zum Vorstellungsgesprach
Umzugskosten
Pendelkosten/Unterkunftskosten
Arbeitsmittel

Nachweise

Unterstitzung der Personlichkeit
Kosten fur einen Mietwagen

Sonstige Kosten

Férderumfang:

ausschlieRlich als Zuschuss

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Eine Forderung erfolgt auf Antrag, der vor dem leistungsbegrindenden Ereignis gestellt werden
muss.

Das leistungsbegriindende Ereignis ist das tatsachliche Entstehen der Kosten, spéatestens jedoch
der Tag der Beschéftigungsaufnahme.

Bei einem Rechtskreiswechsel ist fur die Zustandigkeit die Rechtskreiszugehérigkeit zum Zeit-
punkt des leistungsbegriindenden Ereignisses maf3geblich. Das leistungsbegrindende Ereignis
ist das tatsachliche Entstehen der Kosten.

Eine Forderung von Rehabilitanden/innen in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Vo-
raussetzungen nach vorheriger Riicksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams moglich.
Leistungsausschluss fir die Aufnahme BAB/Bafog-forderfahiger Ausbildungen (z.B. Fahrkosten).

Hinweise zur Dokumentation

Die Feststellung der Notwendigkeit einer Forderung aus dem VB sowie die im Rahmen der pflicht-
gemalen Ermessensausiibung getroffene Entscheidung zu Forderart, Dauer und Héhe der For-
derung sind von der zustéandigen AV in VerBIS (Kundenhistorie) mit dem Vermerkstyp ,,VB-Ver-
merk“ mit Betreff: ,Stichwort Férderungsart® nachvollziehbar zu dokumentieren.
Bei Rehabilitanden/innen ist links oben im Antragsformular ,Reha“ anzukreuzen.

Weiterfuhrende Arbeitshilfen Fachliche Weisungen VB SGB Il Fachliche Weisung VB SGB Il
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1 Vermittlungsbudget (VB)

1.1 VB Kosten fur Bewerbungen

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8 16 Abs. 1 SGB Il i.V.m. § 44 SGB Il

Voraussetzungen:
e Anbahnung einer versicherungspflichtigen Tatigkeit

Fdrderumfang:
Alle Kosten die im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren entstehen

z.B. Porto, Bewerbungsmappe, digitale Fotos etc.

o Hobhe: 5 € (pauschal) je nachgewiesener Bewerbung, Einzelkosten werden nicht abgerechnet!
Pauschale Kosten fiir Online- Bewerbungen werden nicht ibernommen. Bei Notwendigkeit kdn-
nen Kosten fur digitale Bewerbungsfotos bis zur Héhe von max. 50 € ibernommen werden.

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

e Antragstellung:
Ein einmal gestellter Antrag wirkt bis zum Ende des Hilfebezuges fort. Eine Unterbrechung des
Hilfebezuges mit Neuantrag Burgergeld fihrt zur Notwendigkeit einer neuen Antragstellung.

Hinweise zur Dokumentation

e VB-Vermerkin VerBIS

o Geeignete Nachweise:
- Bewerbungsschreiben oder Antwortschreiben AG bei schriftlichen Bewerbungen oder
- Rechnung der digitalen Bewerbungsfotos

¢ Nachweise schriftlicher Bewerbungen im Zuge der Weiterleitung an das MB dem BK-Antrag nicht
beiftigen.

e Die Vorlage und die Richtigkeit der Nachweise sind auf der Anlage des BK-Antrages per Doku-
mentenanmerkung zu bestatigen.

Weiterfilhrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise VB SGB Il Fachliche Weisung VB SGB llI
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1.2 VB Reisekosten zum Vorstellungsgespréach

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:

§16 Abs. 1 SGB I i.V.m. § 44 SGB I

Voraussetzungen:

Anbahnung einer versicherungspflichtigen Beschéftigung

Férderumfang:
Hohe:

Offentliche Verkehrsmittel: tatsachlich anfallende Kosten, 2. Klasse, ErmaRigungen sind zu be-
achten!

Nicht 6ffentliche Verkehrsmittel: 0,20 € je Kilometer (FALK Routenplaner — kiirzeste Strecke ver-
wenden!). Das Ergebnis ist den Unterlagen beizuftigen.

Ubernachtung: Nachgewiesene Kosten inkl. Friihstiick und Verpflegung, max. 84 € pro Reise

Bei Vorstellungen im europdischen Ausland bis 400 € je Einzelfahrt.
Die Entscheidung Uber Reisekosten tiber 400,- € fir Vorstellungen ins europaische Ausland obliegt
der Teamleitung.

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Ubernahme der Reisekosten nur in notwendigem Umfang, wenn Kosten nicht vom AG iibernom-
men werden, der zum Gesprach eingeladen hat.

Unter Einzelfahrt ist die gesamte Vorstellungsreise (Hin- u. Rickfahrt incl. evtl. Sitzplatzreservie-
rungen) zu verstehen.

Bei der Benutzung von nicht offentlichen Verkehrsmittel kann eine Erstattung von Kosten nur er-
folgen, wenn die Reise mit einem Kfz oder mit einem anderen motorbetriebenen Fahrzeug durch-
gefuhrt wurde — also tatsachlich nachweisbare Kosten entstanden sind.

Schwerbehinderte Menschen oder Gleichgestellte Personen, die nhach 8145 SGB IX Anspruch auf
unentgeltliche Beforderung im offentlichen Personenverkehr haben, diirfen RK nur erhalten, wenn
die Benutzung eines offentlichen Verkehrsmittels nicht méglich oder nicht zumutbar ist.

Hinweise zur Dokumentation

Entscheidung und Notwendigkeit sowie Weiterleitung der notwendigen Unterlagen an MB als Ver-
BIS-VB-Vermerk dokumentieren

Als Nachweise sind dem MB vorzulegen:

- Einladungsschreiben des Arbeitgebers

- Originalfahrkarte(n) oder Ausdruck FALK Routenplaner (kurzeste Strecke)

Weiterfuhrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise VB SGB Il Fachliche Weisung SGB llI

Verfahren bei Notfallvorsprachen
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1.3 VB Umzugskosten

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
816 Abs. 1 SGB Ili.V.m. § 44 SGB Il

Voraussetzungen:
¢ Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschaftigung

Férderumfang:
e Ubernahme der Kosten fiir die Beforderung des Umzugsgutes in Eigenregie durch Anmietung
eines Transporters 0.4.

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

o Anfahrt mit der Bahn, die Riickfahrt nach Abgabe des Leihfahrzeuges etc. sind hiervon nicht ge-
deckt und daher auch nicht férderbar

o Eswerden die nachgewiesenen notwendigen Kosten fur das Beférdern des Umzugsgutes erstattet
(z. B. Kosten fiir Mietwagen)

Hinweise zur Dokumentation

¢ Entscheidung und Notwendigkeit sowie Weiterleitung der notwendigen Unterlagen an MB als Ver-
bis-VB-Vermerk dokumentieren
¢ Als Nachweise sind dem MB vorzulegen:
- 2 Kostenvoranschlage zweier unabhangiger Mietwagenfirmen
- Arbeitsvertrag
- Rechnung der beauftragten Mietwagenfirma im Original

Weiterfilhrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise VB SGB Il Fachliche Weisung SGB llI
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1.4 VB Unterkunftskosten oder Pendelkosten

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
816 Abs. 1 SGB Ili.V.m. § 44 SGB Il

Voraussetzungen:

o Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschaftigung

e Bei Unterkunftskosten fur doppelte Haushaltsflihrung unter Beibehaltung des bisherigen Wohn-
sitzes

Férderumfang:

e Dauer: bis 3 Monate

o Hohe: bis 400 € je Monat auf Nachweis
Bei Pendelkosten:
+  Offentliche Verkehrsmittel: tatsachlich anfallende Kosten, 2. Klasse, ErmaRigungen sind zu
beachten!
* Nicht 6ffentliche Verkehrsmittel: 0,20 € je Kilometer (FALK Routenplaner — kiirzeste Strecke
verwenden!).

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Unterkunftskosten und Pendelkosten schlief3en sich gegenseitig aus

Wird der Wohnsitz in Freiburg mit Umzug an den neuen Arbeitsort aufgegeben, kann keine For-
derung erfolgen. Sofern in einem solchen Fall ,Doppelmiete” anfallt, ist eine Ubernahme der
Kosten Uber den Leistungsbereich zu prifen.

e Wird aufgrund der Uberregionalen Arbeitsaufnahme (inkl. Mitgliedstaaten der Européaischen
Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) ein Zimmer o0.4. angemietet, handelt es sich
um Unterkunftskosten. Uber diese hinaus kann zuséatzlich eine monatliche Familienheimfahrt be-
antragt werden.

Hinweise zur Dokumentation

e Entscheidung und Notwendigkeit sowie Weiterleitung der notwendigen Unterlagen an MB als
VerBIS-VB-Vermerk dokumentieren

¢ Nachweis: Vorlage eines Mietvertrages am Arbeitsort (bei Unterkunftskosten)
oder
tatséchlich entstandene Fahrtkosten in den ersten 3 Monate nach Arbeitsaufnahme in der wirt-
schaftlichsten Variante (bei Pendelkosten)

Weiterfuhrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise VB SGB Il Fachliche Weisung SGB llI
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1.5 VB Kosten fur einen Mietwagen

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
816 Abs. 1 SGB Ili.V.m. § 44 SGB Il

Voraussetzungen:

¢ Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschaftigung

e Anwendung insbesondere dann, wenn Benutzung OPNV nicht méglich ist (z.B. schlechte Anbin-
dung, Schichtzeiten, Teildienste ...)

Férderumfang:
e Hohe: Bis 500 € inkl. MwSt. monatlich

e Dauer: Max. 3 Monate

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Hinweise zur Dokumentation

¢ Entscheidung und Notwendigkeit sowie Weiterleitung der notwendigen Unterlagen an MB als Ver-
bis-VB-Vermerk dokumentieren

o Als Nachweis sind dem MB der Arbeitsvertrag, 2 Kostenvoranschlage zweier unabhangiger Miet-
wagenfirmen und die Rechnung im Original vorzulegen

Weiterfilhrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise VB SGB Il Fachliche Weisung SGB I
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1.6 VB Arbeitsmittel

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
816 Abs. 1 SGB Ili.V.m. § 44 SGB Il

Voraussetzungen:

o Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung

e Z.B. notwendige Arbeitskleidung und Ausriistungsgegenstande, die fur die Aufnahme einer Be-
schaftigung zwingend erforderlich sind

Férderumfang:
e Hohe: Bis 250 € auf Nachweis (genaue Artikelbezeichnung)
Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

e Ausschluss dann, wenn die Ausristung aufgrund eines Gesetzes (Arbeitsschutz-Bestimmungen,
Unfallverhitungsvorschriften etc.), eines Tarifvertrages oder sonstiger Regelungen durch den Ar-
beitgeber zu stellen ist.

Hinweise zur Dokumentation

¢ Entscheidung und Notwendigkeit sowie Weiterleitung der notwendigen Unterlagen an MB als Ver-
BIS-VB-Vermerk dokumentieren
¢ Als Nachweis ist die Originalrechnung fur den gekauften Artikel vorzulegen

Weiterfiihrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise VB SGB Il Fachliche Weisung SGB llI
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1.7 VB Nachweise

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8 16 Abs. 1 SGBII i.V.m. § 44 SGBIII

Voraussetzungen:

e Anbahnung einer versicherungspflichtigen Beschéftigung oder

e Nach Einschatzung der BFK erfolgt eine Verbesserung der Chancen einer beruflichen Integration
(nach einer Anerkennung des erlernten Berufes)

e z.B. Gesundheitszeugnis, Fahrerkarte, Approbation und Anerkennung auslandischer Befahigun-
gen etc.

Férderumfang:

e Hohe: Bis 250 €

e Ausnahme: Kosten fir das Anerkennungsverfahren im Ausland erworbener Berufsqualifikationen
kénnen bis zu einer Héhe von 1.000,- € Ubernommen werden.

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

o Ein (erweitertes) Fuhrungszeugnis kann bei Birgergeldbezug kostenfrei unter Vorlage des Bewil-
ligungsbescheides durch das Burgeramt Freiburg ausgestellt werden, deshalb keine Forderung
tber VB

e Zu Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen:

Informationen zur Anerkennungsberatung
Flyer Anerkennungsberatung

e Grds. Verfahren bei Ubersetzungen von Zeugnissen etc. siehe Link

Hinweise zur Dokumentation

e Entscheidung und Notwendigkeit sowie Weiterleitung der notwendigen Unterlagen an MB als
VerBIS-VB-Vermerk dokumentieren

Weiterfihrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise VB SGB Il Fachliche Weisung SGB llI
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1.8 VB Unterstitzung der Personlichkeit

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
816 Abs. 1 SGB Ili.V.m. § 44 SGB Il

Voraussetzungen:
e Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschéftigung
e Anpassung des personlichen Erscheinungsbildes an die tiblichen Anforderungen des Berufsbil-
des.
Aktivitdten zur Gewdhrleistung einer angemessenen Auf3enwirkung (individuelle Einschét-
zung der BFK)
e 7.B. Friseurbesuch, Waschsalon, Reinigungskosten, etc.

Férderumfang:
e Hohe: Bis 250.-€

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Hinweise zur Dokumentation

e Entscheidung und Notwendigkeit sowie Weiterleitung der notwendigen Unterlagen an MB als
Verbis-VB-Vermerk dokumentieren

Weiterfilhrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise VB SGB Il Fachliche Weisung SGB llI
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1.9 VB sonstige Kosten

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
816 Abs. 1 SGB Ili.V.m. § 44 SGB Il

Voraussetzungen:

e Anbahnung oder Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschéaftigung

¢ Ubernahme von Kosten, die den anderen Méglichkeiten nicht zugeordnet werden kénnen.

e z.B. auRergewohnliche Kosten fiir Bewerbung (Bewerberanzeige in der Zeitung, Messeeintritt,
Mitgliedschaften in beruflichen Sozial Media Netzwerken etc.), Wiederbeschaffung von Zeugnis-
sen

Die Ubernahme von Kinderbetreuungskosten fallen grds. in den Zusténdigkeitsbereich der Kinder- und
Jugendhilfe nach dem SGB VIII. Sollten im Zuge einer Arbeitsaufnahme dennoch zusatzliche Kinder-
betreuungskosten entstehen, kdnnen diese vom Einkommen abgesetzt werden (8§ 11b SGBII),
wodurch sich fiir den Betroffenen ein hdherer Freibetrag bei Einkommensanrechnung ergibt. Hierfir
ist die Leistungsabteilung zustandig.
Um eine kurzfristige Arbeitsaufnahme (innerhalb der nachsten 2 Wochen) nicht zu gefahrden kann im
Einzelfall ein kurzfristiger und voriibergehender Bedarf (max. 3 Monate) an Kinderbetreuungskosten
unter folgenden Voraussetzungen tber VB Glbernommen werden:
¢ Aufnahme einer Beschéftigung ist gehemmt, durch fehlende Kinderbetreuung
e Kind unter 12 Jahren
e Betreuung durch bestehendes Angebot (z.B. Kita) nicht abgedeckt, weil aktuell kein Platz oder
keine Betreuung in den Rand- bzw. Eckzeiten
Férderumfang:
e Hohe: Grundsatzlich bis max. 500 €
e Sonderregelung: bei Ubernahme von Kinderbetreuungskosten:
je 200 €/Monat fur max. 3 Monate

Sonderregelungen

o Die Entscheidung Uber die Gewahrung sonstiger Kosten ist dem zustandigen Teamleiter vorbe-
halten.

Kritische Falle kénnen im TL JF vorgestellt werden und werden dort entschieden.

e Die Forderung eines FS Klasse B einschlieRlich einer Umschreibung ist grds. nicht moglich.
Ausnahme: Der FS ist fur die Aufnahme einer soz.vers.pfl. Ausbildung/ Beschaftigung unabding-
bar notwendig, z.B. wenn der Arbeitsort aufgrund der Schichtarbeitszeiten nicht mit 6ff. Verkehrs-
mitteln erreichbar ist oder der FS fiir die Ausiibung der Beschéftigung zwingend notwendig ist. Als
zahlungsbegriindende Unterlage ist dem Antrag ein (Vor)Vertrag oder Vergleichbares vorzulegen.
Bei der Forderung des FS Klasse B ist vorab immer eine Entscheidung uber die voraussichtlichen
Gesamtkosten zu treffen
(Vorgehensweise siehe Ablaufschema). Ablaufschema Férderung FS KI B

Férderumfang

e Zuschuss bis zu einem Betrag von maximal von 2.000 € unter Anrechnung einer Eigenleistungs-
fahigkeit von 25%

e Eigenleistungsfahigkeit wird aufgrund des privaten Nutzens des Filhrerscheins mit 25% angesetzt.

Hinweise zur Dokumentation

e Entscheidung und Notwendigkeit sowie Weiterleitung der notwendigen Unterlagen an MB als
VerBIS-VB-Vermerk dokumentieren

Weiterfuhrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise VB SGB Il Fachliche Weisung SGB llI

2 Fahrkosten bei Meldeterminen
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Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:

88§ 59 SGB Il und 309 SGB I

Voraussetzungen:

Einladung zum Beratungsgesprach in das Jobcenter, zur Antragsabgabe oder im Rahmen der Priifung
des Vorliegens der Voraussetzungen fiir den Leistungsanspruch (z.B. Untersuchungstermin bei der
DRV zur Feststellung des Leistungsvermogens)

Férderumfang:
grds. Offentliche Verkehrsmittel

Meldepflichtige:
Je 1 Ticket fur Hin- und Rickfahrt
Preisstufe 1

Begleitpersonen (Kinder, sonstige Begleitung), nur soweit erforderlich
Je 1 Ticket fur Hin- und Rickfahrt der Preisstufe 1

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Antragstellung gilt fort bis Ende Hilfebezug

Hinweise zur Dokumentation

Bei jeder Vorsprache neuen Antrag stellen lassen (Nachweis Erhalt der Tickets)

Vorlage aus BK-Text Lokal verwenden. Nach Bescheiderteilung und Gegenzeichnung Erhalt der
Tickets Ablage in der Vermittlungsakte.

Dokumentation Gesamtanzahl der ausgegebenen Tickets auf Liste fir BAGF (Buro der Geschéfts-
fuhrung).

Neue Tickets erhalten die BFK erst nach Vorlage der alten Ausgabeliste beim BAGF.
Fahrtkosten die in Ausnahmeféllen nicht mit Tickets des 6ffentlichen Nahverkehrs abgegolten wer-
den kénnen, sind mit dem dafiir vorgesehenen zentral eingestellten BK Vordruck (Antrag zur Uber-
nahme von Reisekosten § 309) zu beantragen.

Weiterfiihrende Arbeitshilfen
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3 Forderung beruflicher Weiterbildung (FbW)

Ab 01.01.2025 erfolgt eine Forderung nur noch im Rahmen des SGB lll. Eine Férderung - Aushandigung
eines Bildungsgutscheines - durch das Jobcenter Freiburg ist nicht mehr maoglich.

Die Identifizierung des Qualifizierungsbedarfs, die weitere Betreuung wahrend der Mal3nahme sowie
das Absolventenmanagement obliegen aber weiterhin den Jobcentern.

Beziglich der weiteren Zusammenarbeit mit der Agentur fur Arbeit ist die Kooperationsvereinbarung
zu beachten.

Hinweise zur Dokumentation

e Notwendigkeit einer FbW ist durch Priifung aller Voraussetzungen nach den 88 81 ff SGB Il in
einem Ubergabevermerk zu dokumentieren und diesen tiber Verbis an die Arbeitsagentur zu leiten

e Beiabschlussorientierten Weiterbildungen ist im Vorfeld der BPS einzuschalten; wird im Einzelfall
hiervon abgesehen ist dies aussagekraftig zu dokumentieren
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4 MaBnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-

rung bei einem Trager

4.1 MalRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei

einem Trager (MAT ohne AVGYS)

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:

8§16 Abs. 1 SGBIli. V. m. 8§ 45 SGB Il
Hier: Zuweisung in eine eingekaufte MalRnahme

Voraussetzungen:

Bei einer eingekauften MAT handelt es sich um eine Malinahme bei einem Trager mit jeweils einer
bestimmten Anzahl ,eingekaufter Platze, die durch das Jobcenter besetzt werden missen.

Die Besetzung dieser Platze hat immer Vorrang vor Angeboten von AVGS- MaRhahmen mit gleichem
Inhalt.

Férderumfang:

Hohe: Ubernahme der MalRnahmenkosten, Fahrtkosten, ggfs. Kinderbetreuungskosten

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Malnahme muss im Vergabeverfahren beschafft worden sein

Bei Nutzung von off. Verkehrsmitteln werden die Fahrtkosten nur i.H.d. Eigenanteils des Sozialti-
ckets der Stadt Freiburg ibernommen. Teilnehmende sind in der Beratung darauf hinzuweisen
und bei der Antragstellung zum Sozialticket zu unterstiitzen. Siehe hierzu Verfahrensanleitung.
Die Kosten werden vom Malinahmetrager verauslagt und im Nachhinein mit dem Jobcenter ab-
gerechnet. Verfahrensanleitung_neu

Eine Forderung von Algl-Aufstockenden ist ausgeschlossen.

Eine Forderung von Rehabilitanden/innen in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Vo-
raussetzungen nach vorheriger Ricksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams mdglich.

Hinweise zur Dokumentation

Im Beratungsvermerk zur Zuweisung mussen der Grund und das Ziel der Teilnahme sowie die mit
dem/der Teilnehmer/in vereinbarten Details beschrieben werden.

Nach Zuweisung durch die BFK erfolgt die Einbuchung in die MaRnahme durch das MB. Bevor
die Teilnahme in CoSach durch das MB auf den Status ,bewilligt gesetzt werden kann, ist von
der BFK in CoSach die Registerkarte ,Férderung entscheiden” auszufillen.

Weiterfiihrende Arbeitshilfen Fachliche Weisungen MAT
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4.2 Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein — Malinahmen bei

einem Trager (MAT mit AVGS)

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:

8§16 Abs. 1 SGBIli. V. m. § 45 SGB Il
Hier: Aushandigung eines AVGS (Nachrangig gegenuber eingekaufter MAT)

Voraussetzungen:

Ausgabe eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheines (AVGS-MAT) fir Personen, die

Hilfebedurftig i.S.d. 8 7 SGB Il sind

Die MaRRnahme erforderlich ist und die Erfolgsaussichten der Person auf eine berufliche Einglie-
derung deutlich verbessert.

Trotz (Erwerbs-) Einkommen hilfebedurftig sind (sog. Erwerbsaufstocker)

Der AVGS-MAT kann nur fir MaRnahmen eingeldst werden, bei denen der Tréager nach § 176
Abs. 1 SGB Il und die Mafnahme nach § 176 Abs. 2 SGB Ill zugelassen sind

Férderumfang:

Hohe: Ubernahme der MalRnahmenkosten, Fahrtkosten, ggfs. Kinderbetreuungskosten

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Die MaRRnahme muss vor Beginn gepriift und bewilligt werden.

Eine Forderung von Rehabilitanden/innen in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Vo-
raussetzungen nach vorheriger Riicksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams maglich.
Eine Forderung von Algl-Aufstockenden ist ausgeschlossen.

Die BFK entscheidet unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, ob die Leistung zur
Eingliederung des eLb erforderlich ist.

Erforderlich ist eine MaRnahme dann, wenn sie die Erfolgsaussichten der Person auf eine berufli-
che Eingliederung deutlich verbessert. Dies ist z.B. bereits der Fall, wenn durch die MaRhahme
ein Defizit abgebaut oder eine neue Fertigkeit erworben wird. Die BFK begrindet und dokumen-
tiert, woran sie die deutlich steigenden Erfolgsaussichten festmacht.

Bei Nutzung von off. Verkehrsmitteln werden die Fahrtkosten nur i.H.d. Eigenanteils des Sozialti-
ckets der Stadt Freiburg ubernommen. Teilnehmende sind in der AVGS-Beratung darauf hinzu-
weisen und bei der Antragstellung zum Sozialticket zu unterstiitzen. Siehe hierzu Verfahrensan-
leitung.

Einzelcoachings werden von den fachkundigen Stellen i.d.R. mit einem sehr hohen Stundenum-
fang (UE) zertifiziert. Es liegt in der Verantwortung der BFK, individuell zu entscheiden wie viele
Stunden (UE) erforderlich sind um das Mafnahmeziel zu erreichen.

Als Rahmen werden 20 UE angesetzt, wobei auch eine geringere Anzahl an UE mdoglich ist.
Sofern ein AVGS firr 20 UE oder weniger ausgestellt wurde aber das MaRnahmeziel in dieser Zeit
nicht erreicht wurde, besteht die Méglichkeit mit individueller Begriindung einen neuen AVGS aus-
zustellen.

Hinweise zur Dokumentation

Bei Ausgabe AVGS ist die Registerkarte ,Férderung entscheiden® in CoSach auszufillen

Im Gutschein mussen die MaBnahmeninhalte detailliert, unter Beachtung des Malihahmenziels
und differenziert nach der Durchfihrungsform (Einzel- oder GruppenmalRnahme) beschrieben und
im Beratungsvermerk dokumentiert werden. Eine allgemeine Bezeichnung, wie z.B.: ,Individuelles
Bewerbercoaching® ist nicht ausreichend.

Der maximale MaRhahmenumfang (wie viele Unterrichtseinheiten) ist ebenfalls festzusetzen und
im Gutschein anzugeben.

Weiterfiihrende Arbeitshilfen Fachliche Weisungen MAT
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4.3 Ganzheitliche Betreuung (Coaching 8§ 16k SGB 1)

Achtung: Das ganzheitliche Coaching nach 816k SGB Il erfolgt grundsatzlich in
eigener Zustandigkeit durch das JC Freiburg Team 418. Eine Zuweisung mittels
AVGS kann nur erfolgen, wenn die Kapazitaten der Coaches erschopft sind
(Ausnahmefall).

Vormerkliste Inhouse-Coaching

Gutscheinverfahren (Ausnahmefall):

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8§16 k SGB I

Voraussetzungen:

Ausgabe eines Gutscheines fiir ganzheitliche Betreuung (GaBe3 § 16k SGB Il) fur Personen, die

e Vorrangig in den Teams 413/ 414 betreut werden

e ¢lBi.S.d.§87 SGB Il sind

o deren Beschaftigungsfahigkeit durch einen akuten Handlungsbedarf gehemmt ist und

e das Vermittlungshemmnis durch eine intensive Betreuung relativ schnell abgebaut werden kann

Forderumfang:
e Hohe: Ubernahme der MaRRnahmenkosten, Fahrtkosten, ggfs. Kinderbetreuungskosten

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

o Die MalRhahme muss vor Beginn geprtft und bewilligt werden.

e Eine Forderung von Rehabilitanden/innen in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Vo-
raussetzungen nach vorheriger Riicksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams moglich.

e Eine Forderung von Algl-Aufstockenden, Erwerbsaufstockenden, Kund*innen welche sich tber §
16e oder i SGB Il bereits in einem Coaching befinden, Kund*innen mit interner Kennung FM 1
oder FM 2 ist ausgeschlossen.

¢ Die BFK entscheidet unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, ob die Leistung zur
Eingliederung des eLb erforderlich ist.

e Bei Nutzung von 6ff. Verkehrsmitteln werden die Fahrtkosten nur i.H.d. Eigenanteils des Sozialti-
ckets der Stadt Freiburg ubernommen. Teilnehmende sind in der AVGS-Beratung darauf hinzu-
weisen und bei der Antragstellung zum Sozialticket zu unterstutzen.

Als Rahmen werden max. 25 UE angesetzt, wobei auch eine geringere Anzahl an UE mdglich ist.
¢ Im Gutschein wird die individuelle Stundenzahl, die Verteilung der Coachingeinheiten (z.B. 2x wo-
chentlich) und die fur die Person individuell notwendigen Inhalte festgelegt

Hinweise zur Dokumentation

o Bei Ausgabe des Gutscheines ist die Registerkarte ,Férderung entscheiden® in CoSach auszu-
fullen

¢ Im Gutschein missen die MalRnahmeninhalte detailliert, unter Beachtung des MalRhahmenziels
und differenziert beschrieben und im Beratungsvermerk dokumentiert werden.

o Der maximale MalBnahmenumfang (Unterrichtseinheiten) ist ebenfalls festzusetzen und im Gut-
schein anzugeben.

Weiterfiihrende Arbeitshilfen Fachliche Weisungen GaBe Hilfestellung zur Férderentscheidung
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5

MaRBnahme bei einem Arbeitgeber (MAG)

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:

§16 Abs. 1 SGB Il i.V.m. § 45 SGB Il

Voraussetzungen:

Unterstitzung der beruflichen Eingliederung von eLb

Die Teilnahme an einer Mal3nahme bei einem Arbeitgeber ist mdglich

a) durch Zuweisung

oder:

b) durch Ausstellung eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheines (AVGS-MAG)
Gultigkeitsdauer AVGS-MAG: max. 3 Monate

Férderumfang:

e o & o o

Fahrkosten: offentliche Verkehrsmittel, bei Nutzung PKW 0,20 € je Kilometer (FALK Routenpla-
ner — kiirzeste Strecke verwenden!).

Kinderbetreuungskosten: Siehe MAT

Arbeitskleidung: Nur unabdingbar notwendige Kleidung (auf Nachweis)

Auswartige Unterbringung: analog Regelungen FbW

Dauer: Max. 6 Wochen (30 AT bei 5-Tage-Woche) / Jahr bei einem AG

Ausnahme bei Langzeitarbeitslosen oder Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund
von schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist: max. 12 Wochen (8 16
Abs.2 SGB 1)

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Eine MAG im Ausland ist nicht mdglich!

MAG auch mdglich begleitend oder in Kombination mit anderen Leistungen, z. B. berufsbezogener
Sprachférderung (jedoch nur wenn TN an z.B. Sprachkurs dadurch nicht gefahrdet wird!)

Eine Forderung von Rehabilitanden in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Vorausset-
zungen nach vorheriger Rucksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams mdglich.

Wenn von BFK gewiinscht, ibernimmt das MB die Buchung der MAG. Siehe dazu Verfahrensinfo

Hinweise zur Dokumentation

Im Beratungsvermerk missen der Grund und das Ziel der Teilnahme sowie die mit dem/der Kun-
den/in vereinbarte Details dokumentiert werden.

Die maximale MalRhahmedauer ist ebenfalls festzusetzen und zu dokumentieren. Eine Einlésung
des AVGS ist nicht mehr moéglich, wenn die angegebene Dauer Uberschritten wurde.
Absolventenmanagement: Nach Ende der MAG ist bei Nichteinstellung unmittelbar (bis 2 Wochen
nach Ende) ein Folgegesprach durchzufiihren und die Erkenntnisse der MAG in die weitere Stra-
tegie einzuarbeiten

Weiterfiihrende Arbeitshilfen Fachliche Weisung MAG Verfahren bei Notfallvorsprachen
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6 MaBnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung bei einem Trager der privaten Arbeitsvermittiung

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
§ 16 Abs. 1 SGB I1i.V.m. § 45 Abs. 4 SGB Il

Voraussetzungen:

Das JC kann dem eLb das Vorliegen der Férdervoraussetzungen fir Mal3nahmen nach Abs. 1 Be-
scheinigen und einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS03) aushandigen.

Der AVGS-MPAYV berechtigt zur Auswahl eines Tragers, der ausschliel3lich erfolgsbezogen vergutet
wird und ausschlieBlich eine Arbeitsvermittlung in versicherungspflichtige Beschaftigungen anbietet (§
45 Abs. 4 Nr. 2 SGB IlI).

Fdrderumfang:
Hohe: Bei einer erfolgreichen Arbeitsvermittlung in versicherungspflichtige Beschéftigung durch einen

Trager betragt die Vergitung 2.500 Euro

Bei langzeitarbeitslosen Personen und Menschen mit Behinderungen nach § 2 Absatz 1 des Neunten
Buches kann die Vergitung — nach Ricksprache mit der TL - auf eine H6he von bis zu 3.000 Euro
festgelegt werden.

Glltigkeitsdauer: max. 3 Monate

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Ausstellung bei aufstockenden Personen nach dem SGB Il nicht zulassig
Eine Ausstellung bei ,Erwerbsaufstocker/innen® ist nur moéglich, wenn durch die Aufnahme der
neuen Tatigkeit eine Beendigung oder Verringerung der Hilfebedurftigkeit eintritt

o Die Vermittlung in Berufsausbildung ist ausgeschlossen

e Eine Férderung von Rehabilitanden in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Vorausset-
zungen, nach vorheriger Rucksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams maglich.

Hinweise zur Dokumentation

Bei Ausgabe AVGSO03 ist die Registerkarte ,Forderung entscheiden® in CoSach auszufiillen
Die MaRnahmeninhalte miissen detailliert und unter Beachtung des vereinbarten Zielberufes be-
schrieben werden und im Beratungsvermerk dokumentiert werden.

¢ Die maximale Giltigkeitsdauer ist ebenfalls festzusetzen und zu dokumentieren. Eine Einlésung
des AVGS ist nicht mehr mdéglich, wenn die angegebene Dauer tiberschritten wurde.

Weiterfilhrende Arbeitshilfen Fachliche Weisungen MPAV
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7 Einstiegsgeld (ESG)

7.1 Einstiegsgeld (ESG) fur eine sozialversicherungspflichtige
Beschaftigung

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8 16b SGB I

Voraussetzungen:

Unmittelbarer zeitlicher und sachlicher Zusammenhang mit der Aufnahme einer svp Beschéftigung
Wichtig: Die Antragstellung muss vor der tatséchlichen Aufnahme der Beschaftigung erfolgen. ESG
kann nicht gewahrt werden, wenn die Antragstellung erst nach Aufnahme der Beschaftigung erfolgt!

Besonders zu férdernde Personengruppe:
+ Langzeitarbeitslose nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB Ili. V. m. § 18 SGB I,
*  Geringqualifizierte,
* Leistungshberechtigte mit gesundheitlichen Einschrankungen,
* Leistungsherechtigte mit Migrationshintergrund,
+ Altere,
* Alleinerziehende und
* Frauen in Partner-Bedarfsgemeinschaften mit und ohne Kinder

Férderumfang:
Hohe: Foérderung betragt pauschal 376,50 €

Dauer: max. 12 Monate, nach 6 Monaten Degression auf 188,25 €

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

e Hohe und Dauer der Forderung sind zu Beginn mit der erstmaligen Entscheidung Uber den ESG
Antrag festzulegen. Anschlussférderungen fur die gleiche Beschaftigung sind deshalb nicht még-
lich.

e Bei (nahtlosem) Arbeitgeberwechsel ist eine erneute Antragstellung und damit auch eine neue
Forderentscheidung unter Beriicksichtigung der Rahmenbedingungen des individuellen Einzelfal-
les erforderlich — ein Folgeantrag kann fur die urspriinglich noch verbleibende Férderdauer, bewil-
ligt werden

e Mitnahmeeffekte sind zu vermeiden!

e Eine Férderung von Rehabilitanden in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Vorausset-
zungen nach vorheriger Rucksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams mdglich.

Hinweise zur Dokumentation

BFK trifft Ermessensentscheidung nach Eingang des Antrags

Die Entscheidung ist durch die BFK in Verbis zu dokumentieren

Entscheidung zum Antrag / BK lokale Vorlagen mit antragsbegriindeten Unterlagen an MB

MB legt den Datensatz des Kunden in CoSach an + unterminierte Aufgabe an BFK
Anschlieltend ist in CoSach die Registerkarte ,Férderung entscheiden durch BFK auszufillen
Bescheid Erstellung und Kassenanordnung durch MB

Die Arbeitshilfe ,,Abmeldegriinde” ist zwingend fiir den korrekten Status in VerBIS anzu-
wenden. Kd. ist bis zur Ende der ESG-Férderung arbeitssuchend zu fuhren

Weiterfiihrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise ESG Einstiegsgeld-Verordnung: NUR § 2 ESGV
Handout Einstiegsgeld Arbeitshilfe-Abmeldegruende-Fallorientiert
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7.2 Einstiegsgeld fir Selbststandige (ESG)

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8§ 16b SGB I

Voraussetzungen:
nur bei Aufnahme einer selbstandigen Téatigkeit im Haupterwerb.

Ausschluss:

e Aufnahme einer selbstandigen Tatigkeit im Nebenerwerb

e ALG I-Aufstockende: Bei diesen Personen ist vorrangig Griinderzuschuss (GZ) nach § 93 SGB Il
zu gewahren, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Die Prifung (inkl. Beratung,
Antragstellung, Zahlbarmachung) obliegt der Agentur fur Arbeit (SGB III).

Férderumfang:
Dauer: 12 Monate

Hohe (8 1 ESGV):

Grundbetrag:

1.- 6. Fordermonat bis zu 50%

7.- 12.Fdrdermonat bis zu 25%

des fur den/ die Antragsteller/in individuellen Regelsatzes.

Ergénzungsbetrag:
+ 10% fur jedes Mitglied der BG bis max. 100% der Regelleistung zur Sicherung des Lebensunter-
haltes nach § 20 Abs.2 SGB I

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

¢ Die finale Entscheidung Uber den Antrag trifft immer die zustédndige BFK nach Prifung Business-
plan und in Abstimmung mit SB-S der Leistungsabteilung

o Endet die Hilfebeddrftigkeit innerhalb des Forderzeitraumes, wird davon unabhangig - bei Vorlie-
gen der sonstigen Voraussetzungen - das Einstiegsgeld bis zum Ende der bewilligten Férderdauer
erbracht (8 16b Abs. 1 S. 2 SGB II).

e Eine Forderung von Rehabilitanden in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Vorausset-
zungen nach vorheriger Ricksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams moglich.

Hinweise zur Dokumentation

e BFK trifft Ermessensentscheidung nach Eingang des Antrags

Die Forderentscheidung wird einmalig flr den gesamten Bewilligungszeitraum getroffen und im
Verbis dokumentiert

Entscheidung zum Antrag / BK lokale Vorlagen mit fachkundiger Stellungnahme an MB

MB legt den Datensatz des/der Kunden/in in CoSach an + WV an BFK

AnschlieRend ist in CoSach die Registerkarte ,Férderung entscheiden, durch BFK auszufiillen
Bescheid Erstellung und Kassenanordnung durch MB

Weiterfihrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise ESG Einstiegsgeld-Verordnung: ESGV
Kompetenzteam Selbststandige-Arbeitsmittel
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8 Finanzierung von Sachgutern fur Selbststandige

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8§ 16¢c Abs. 1 SGB I

Voraussetzungen:

Forderung nur méglich, wenn:

e Bei Neugrindungen eine positive Entscheidung der BFK + SB-S vorliegt.

e Bei Kunden/innen die bereits selbstandig sind, eine positive Prognose zur Tragfahigkeit der BFK
+ SB-S vorliegt

e Keine alternativen Finanzierungsmaoglichkeiten vorliegen, insb. kein Darlehen aus Mikrokreditfond

o Kein aufstockender Algl-Bezug

e Vorrangig ist die Gewahrung von Darlehen

Foérderumfang:
Hohe Darlehen: bis 1.000.- €, dartber hinaus bis 2.500 € nur mit Zustimmung des TL

Dauer: Bewilligung kann einmalig, in monatlichen Raten und degressiv erfolgen

Ruckzahlung: schnellstméglich in dem Einzelfall angemessenen Raten (je nach Darlehenshéhe und
Einkommenserwartung), spatestens jedoch innerhalb von 3 Jahren

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

In der Regel reichen eine abschlagige Bestatigung der MONEX e.V. (= Mikrofinanzinstitut in Ba.- WQ.)
und der Hausbank aus, um nachzuweisen, dass weitere Finanzierungsmaéglichkeiten nicht bestehen.

Foérderbedarfe:

Sachmittel sind z.B.:

e Betriebs- und Geschaftsausstattung, wie PC, zugehorige Software, Telefonanlage, Kopierer, Ein-
richtungsgegenstande (z.B. Schreibtisch) und zugehdrige Dienstleistungen zur Inbetriebnahme

e Marketing und Vertrieb unterstitzende Investitionen fir die Herstellung von Homepages, Werbe-

mittel, Schaufensterdekorationen, etc.

Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen, Werkzeuge und Arbeitsmittel

Erstausstattung und betriebsnotwendige Aufstockung der Material-, Waren- und Ersatzteillager

Konzessionen (Ubernahme im Gastronomiebereich) und andere Gebiihren/Kosten

Kaution fur Gewerberaume

Statt Kauf des Sachgutes ist auch die Forderung einer Anmietung oder eines Leasings mdglich —wenn
diese wirtschaftlicher/guinstiger ist

Wenn das Unternehmen zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (Kleinunternehmensregelung §19UStG —
greift nicht!), dann differenzierte Prifung des Férderumfangs (Begrenzung auf den Nettowert der
Rechnung).

Hinweise zur Dokumentation

e Es bedarf im Bewilligungsbescheid einer konkreten Terminsetzung fur den Nachweis der Mittel-
verwendung (sowohl fir Zuschuss und Darlehen)

e Bei Darlehen fur Sachguter sind Nebenbestimmungen zur vorzeitigen Veréduf3erung und vorzeiti-
gem Beginn der Riickzahlung aufgrund Uberwindung der Hilfebedurftigkeit in den Bewilligungsbe-
scheid aufzunehmen.

Weiterfihrende Arbeitshilfen: Fachliche Hinweise LES
Kompetenzteam Selbststandige-Arbeitsmittel
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9 Arbeitsgelegenheiten

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8§ 16d SGB I

Voraussetzungen:
* AGH sind immer nachrangig gegenlber allen anderen MaRnahmen der Arbeitsférderung

« alle anderen Eingliederungsmoglichkeiten wurden ausgeschdpft

AGH-Varianten und Férderumfang:

* AGH mit besonderer Anleitung und soz.-pad. Betreuung (Kategorie 1)
* AGH mit besonderer Anleitung (Kategorie 2)
* AGH ohne besondere Anleitung (Kategorie 3 und 4)
* AGH Projekte KEB sowie KUBUS (Kategorie 5)
Detaillierte Informationen in der MaBnahmeubersicht im Tabellenblatt AGH

Zeitlicher Umfang und Mehraufwandsentschadigung (MAE):

* In der Regel 20 Stunden/ Woche an 4 oder 5 Arbeitstagen
* Die MAE in Héhe von 1,80 €/ Stunde wird nur fir tatsachlich geleistete Teilnahmezeiten ge-
zahlt) Fahrkosten sind in der MAE enthalten

Zuweisungs-Dauer:

* In der Regel 6 Monate
* Verlangerung um 6 Monate bis 24 Monate innerhalb von 5 Jahren mit Begriindung
* Verlangerung bis max. 36 Monate innerhalb 5 Jahren nur mit Genehmigung durch TL

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

AGH sind eine Ermessensleistung

Die Forderentscheidung einschlief3lich der Ermessensausibung ist nachvollziehbar zu erfassen
und zu begrunden.

Eine erneute Zuweisung (Verlangerung) setzt eine eigenstandige Prufung und Dokumentation der
Fordervoraussetzungen nach § 16d Abs. 1 und Abs. 5 SGB Il voraus.

Die Teilnahme wird vor Antritt in den Kooperationsplan als wesentlicher Schritt zur Erreichung des
gemeinsam festgelegten Integrationsziels aufgenommen.

Hinweise zur Dokumentation

COSACH

Prifung der Férdervoraussetzungen
* Registerkarte ,Férderung entscheiden®

VerBIS:

Pflichtgemalies Ermessen
* AGH muss flr die weitere Eingliederungsstrategie notwendig und zielfihrend sein
* Begrindung fir die Entscheidung

Weiterfilhrende Arbeitshilfen Fachliche Hinweise AGH
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10 Freie Forderung - Einzelfallhilfen

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:

8§ 16f SGB Il
Voraussetzungen:

Die gewlinschten Ziele/ Inhalte kénnen nicht in gleicher Weise mit einem unveranderten oder
erweiterten Basisinstrument (z.B. VB, AVGS, FbW, Sprachférderung BAMF) erreicht werden
(= Aufstockungs- und Umgehungsverbot)

Fur die Leistungserbringung ist kein anderer Leistungstrager (z.B. Krankenkasse) zusténdig
Fur Langzeitarbeitslose (8 18 SGB IIl) und Jugendliche eLb mit schwerwiegenden Vermittlungs-
hemmnissen gilt das Aufstockungs- und Umgehungsverbot nicht, d.h. hier kdnnen Basisinstru-
mente modifiziert und erganzt werden

Férderumfang:

Hohe: Notwendige Kosten

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

Die Entscheidung Uber eine Férderung nach § 16f SGB Il obliegt der Teamleitung.

Forder-Beispiele:

e Sicherung oder Stabilisierung eines bestehenden Beschaftigungsverhaltnisses

e Malinahmen in denen die Leistungen verschiedener Trager verbunden werden (z.B. Leis-
tungen zur beruflichen Integration mit Drogenberatung)

e Qualifizierung zur Tagespflegeperson beim Tagesmiutterverein (Entscheidung nach Ruck-
sprache und Abzeichnung durch BCA)

e Unterstltzung der Personlichkeit

Kosten flr die Teilnahme an Kursen oder MaRnahmen, an deren Einrichtung das Jobcenter

nicht beteiligt ist (z. B. VHS-Kurse) und flr die kein anderer Leistungstrager zustandig ist z.B.

Kosten fiir die Kursteilnahme an sich (Kursgebtihren o. &.), Fahrkosten zum Kursort, Kosten flr

Unterrichtsmaterial

Kosten fir evtl. Unterkunft und Verpflegung kann sich grds. an den FbW-Pausch.orientiert wer-

den

Umwandlungspramie fur die Umwandlung eines Minijobs in eine sozialversicherungspflichtige

Beschéftigung. Bei einer Teilzeitbeschaftigung von mindestens 16 Stunden wdchentlich betragt

die Umwandlungspramie 2.500.- €. Bei einer Vollzeitbeschaftigung 5.000.- €.

Der Zuschuss kann fir denselben Arbeitnehmer innerhalb von 2 Jahren nur einmal gewahrt

werden.

Azubipramie zur Aufnahme einer schulischen oder beruflichen Ausbildung fir junge Menschen

unter 25 Jahren im Birgergeldbezug mit teilweise erheblichen Vermittlungshemmnissen.

Ausbildung muss zu einem Ausbildungsberuf fihren, fir den nach bundes- oder landesrechtli-

chen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist.

Prifung und Zustimmung der TL.

500 € einen Monat nach Ausbildungsbeginn (Vorlage Ausbildungs-/Schulungsvertrag, Lohnab-

rechnung oder Bestatigung der Schule, 500 € nach 6 Monaten des Ausbildungsbeginns (Besta-

tigung AG/ Lohnabrechnung bzw. Bestatigung der Schule, 1.000 € nach Bestehen der Ab-

schlusspriufung (Nachweis Prifungszeugnis der Kammer). Die Pramie gibt es grundsatzlich nur

fur eine Ausbildung.

Eine Forderung von Rehabilitanden in Fremdkostentragerschaft ist unter bestimmten Voraus-

setzungen nach vorheriger Riicksprache mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams mdglich.

Hinweise zur Dokumentation

e Aushéndigung des Antrages durch BFK, nach Rucklauf mit Stellungnahme und Nachweisen an MB

e MB bucht FF in CoSach und fordert BFK per unterminierter Aufgabe auf in CoSach die Registerkarte
.FOrderung entscheiden® auszufiillen.

¢ Die Dokumentation in VERBIS muss zwingend Aufschluss geben tber:

Notwendigkeit und Auswahl von FF; die grundlegenden Férdermerkmale und die Prognoseentscheidung

Weiterfihrende Arbeitshilfen fachliche Weisungen Freie Férderung
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11 Forderung schwer erreichbarer junger Menschen

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8 16h SGB |l

Voraussetzung:

e U25

e Vorliegen der Leistungsberechtigung mit mindestens hinreichender Wahrscheinlichkeit, zu erwar-
tende Leistungsberechtigung oder Leistungsberechtigung besteht dem Grunde nach

o fehlende Antragstellung steht der Férderung nicht entgegen

Férderumfang:

e Bedarfsorientierte niederschwellige Unterstiitzung zur Uberwindung der sozialen und individuel-
len Schwierigkeiten und Anbindung an das System Jobcenter und andere Angebote des Sozial-
leistungssystems

e Fahrtkosten Regiokarte/Sozialticket flir genannten Personenkreis

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

e Forderdauer i. R. 6 Monate

e Verlangerung um 6 Monate: Entscheidung BFK (Dokumentationspflicht: schriftliche Begriindung
im Teilnehmerbericht durch Trager)

e Verlangerung um mehr als 1 Jahr: Entscheidung TL (Dokumentationspflicht: schriftliche Begrun-
dung im Teilnehmerbericht durch Trager)

e Eine Forderung von Rehabilitanden in Fremdkostentragerschaft ist nach vorheriger Ricksprache
mit dem/der Reha-Spezialist/in des Teams mdglich.

e Bei Nutzung von o6ff. Verkehrsmitteln werden die Fahrtkosten nur i.H.d. Eigenanteils des Sozialti-
ckets der Stadt Freiburg ibernommen. Teilnehmende sind in der Beratung darauf hinzuweisen
und bei der Antragstellung zum Sozialticket zu unterstiitzen. Siehe hierzu Verfahrensanleitung.
Die Kosten werden vom MalRnahmetréger verauslagt und im Nachhinein mit dem Jobcenter ab-
gerechnet.

Hinweise zur Dokumentation

e Nach Zuweisung durch die BFK erfolgt die Einbuchung in die Manahme durch das MB. Bevor
die Teilnahme in CoSach durch das MB auf den Status ,bewilligt‘ gesetzt werden kann, ist von
der BFK in CoSach die Registerkarte ,Férderung entscheiden® auszufillen.

Weiterfiihrende Arbeitshilfen Verfahrensregelung zu FseJ 816h SGB I
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12 Fortgesetzte Eingliederungshilfen trotz Wegfall der Hilfe-
bedurftigkeit

Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlage:
8§16 g SGB I

Voraussetzungen:

8§16 g Abs. 1 SGB II:

Ist die Hilfebedurftigkeit entfallen, kann eine begonnene EingliederungsmafRnahme weiter geférdert
werden, wenn

o dies wirtschaftlich erscheint und

e Dbereits zwei Drittel der MalRBnahme absolviert sind und

e der Erwerbsféahige die MalRnahme voraussichtlich erfolgreich abschliel3en wird.

Diese Priifung ist bei MaRBnahmen der beruflichen Weiterbildung (8§ 81 ff SGB Ill) nicht vorzunehmen,
weil mit dem Einlésen des Bildungsgutscheines (Vorlage durch Bildungstrager beim Jobcenter) die
zugesicherte Leistung als erbracht gilt. Spatere Anderungen (z.B. Wegfall der Hilfebedirftigkeit, Um-
zug) haben damit keinen Einfluss auf die getroffene Entscheidung.

§ 169 Abs. 2 SGB I
Weitergewahrung von Beratung, Vermittlung, Betreuung und Stabilisierung:

Zur Nachhaltigen Eingliederung kdnnen bis zu 6 Monate nach Beschéftigungsaufnahme erbracht
werden:

Leistungen aus dem Vermittlungsbudget nach § 44 SGB Il

Maflnahmen zur Stabilisierung einer Beschaftigungsaufnahme § 45 Abs. 1 Nr. 5 SGB |lI
Kommunale Leistungen nach § 16a SGB Il oder

Freie Forderung nach § 16f SGB II

Hinweise zu ermessenslenkenden Weisungen

o Die Weiterférderung soll zum Bestandteil der Eingliederungsvereinbarung gemacht werden
Eine Sanktionierung nach § 31 Abs. 1 SGBII kommt nicht in Betracht
Ziel ist die Sicherung einer nachhaltigen soz. vers. Beschaftigung und die Stabilisierung der Be-
schaftigungsaufnahme, vermieden werden soll der neuerliche Verlust des Arbeitsplatzes

Hinweise zur Dokumentation

Weiterfihrende Arbeitshilfen: Aktuell keine fachlichen Weisungen vorhanden!
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